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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenste-
hende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, 
als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

(3) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden 
auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 

(4) Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweg-
licher Sachen mit demselben Kunden, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(6) Mündliche oder fernmündliche Nebenabreden sind nur nach unserer Bestätigung in Schrift- oder Textform wirksam. Sämt-
liche Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für die Abänderung dieser Schriftformklausel.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Doku-
mentationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbe-
schreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Ein Vertrag kommt - mangels besonderer 
Vereinbarung - erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Sämtliche Änderungen und Nebenabreden bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Wir behalten uns an Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen (im Folgenden: Unterlagen) körperlicher oder 
unkörperlicher Art - auch in elektronischer Form - Eigentums- und Urheberrechte vor. Die Unterlagen dürfen nur nach unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich unsere Preise ab Werk, zuzüglich der jeweiligen gesetz-
lichen Umsatzsteuer.

(2) Sofern nicht anders vereinbart ist, lauten unsere Zahlungskonditionen: 10 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto. Ist der Waren-
wert über 3.000,00 €, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung/Vorkasse zu verlangen.

(3) Nach Fälligkeit werden Verzugszinsen zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz berechnet. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor. 

§ 4 Aufrechnung, Zurückbehaltung

(1) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen aus dem gleichen 
Vertragsverhältnis berechtigt.

(2) Sofern uns nach Vertragsabschluss Tatsachen über eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kun-
den zur Kenntnis gelangen, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, unseren Zahlungsanspruch 
zu gefährden, so können wir bis zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung das Stellen einer geeigneten Sicherheit binnen 
angemessener Frist oder Vorleistung verlangen. Kommt der Kunde diesem berechtigten Verlangen nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Kommt der Kunde mit einer Teilleistung in Rückstand, so können wir die gesamte Restforderung sofort fällig stellen. 
Die gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt.

ALLGEMEINE VERKAUFS-
UND LIEFERBEDINGUNGEN
Joseph Raab GmbH & Cie. KG · 56566 Neuwied
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§ 5 Lieferung und Lieferverzug

(1) Die Liefertermine und -fristen gelten als unverbindlich, vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung. Die Lieferung setzt 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Unsere Lieferverpflichtung steht insbesondere unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns zu vertreten. Sofern wir verbindliche 
Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden 
wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Eine etwaig bereits erhaltene Gegenleistung werden wir unverzüglich 
zurückerstatten.

(3) Ist die Nichteinhaltung von Lieferfristen auf unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse zurückzuführen, die wir auch mit 
der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, z. B. Krieg, Terrorakte, innere Unruhen, 
Naturgewalten, Unfälle, Epidemien und vergleichbare Ausbrüche von Seuchen und Krankheiten, Streiks und Aussperrungen, 
sonstige Betriebsstörungen und Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Betriebsstoffe oder Vormaterialien, so verlän-
gern sich die Lieferfristen angemessen. Dies gilt auch, wenn solche Ereignisse bei unseren Vorlieferanten eintreten.

(4) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verzögerung oder Nichterfüllung der Lieferung sind auch nach Ablauf einer 
uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht, soweit 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzöge-
rung der Lieferung von uns zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden.

(5) Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen sowie Änderungen des Lieferumfanges vor, sofern die Ware nicht 
erheblich geändert wird und die Änderungen für den Kunden zumutbar sind.

§ 6 Unmöglichkeit, Embargos, Vertragsanpassung 

(1) Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von deutschen, EU- oder sonstigen an-
wendbaren Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen. So-
weit erforderlich, ist der Kunde verpflichtet, Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr oder Verbringung 
benötigt werden; dies betrifft insbesondere Unterlagen, die im Rahmen eines Antragsverfahrens beim BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) benötigt werden (z. B. Endverbleiberklärung oder offizielle Dokumente). Sofern wir unsere 
Leistung aus Gründen, die wir wegen der entgegenstehenden Vorschriften nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, 
werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren. Eine etwaig bereits erhaltene Gegenleistung werden wir unver-
züglich zurückerstatten.

(2) Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von § 5 Abs. 4 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung 
erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. 
Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 
dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn mit dem Kunden zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit 
vereinbart war.

§ 7 Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an 
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die 
Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Beim Versendungskauf trägt der Kunde die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer gegebenenfalls vom Kunden 
gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. Es 
gelten unsere Verpackungs- und Frachtkostengebühren. Diese sind auf unserer Website unter www.raab-gruppe.de einsehbar.

(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe 
auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften 
des Werkvertragsrechts entsprechend. 

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus 
anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließ-
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lich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe 
von 0,5 % des vereinbarten Nettowarenwertes pro angefangene Kalenderwoche, höchstens jedoch 5 % des vereinbarten 
Nettowarenwerts, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der 
Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendun-
gen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche 
anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Scha-
den als vorstehende Pauschale entstanden ist.

(5) Im Falle einer Zweitanlieferung werden dem Kunden (auch nach einer kostenfreien Erstanlieferung) die angefallenen 
Frachtkosten der Spedition in Rechnung gestellt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder 
an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, 
nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des 
Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, 
wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu ver-
äußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte 
der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für 
die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon 
jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen 
Forderungen.

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzu-
ziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies 
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt.

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 9 Sicherungsübereignung

Wir können vom Kunden zur Sicherung der gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung die 
Übereignung von Sicherungsgut bis zur Höhe von 120 % der offenen Forderung beanspruchen, wenn die Erfüllung der For-
derungen wegen mangelnder Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist.

§ 10 Mängelansprüche des Kunden

(1) All diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu er-
bringen, die einen Sachmangel aufweisen, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Grundlage 
unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über 
die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen, die dem Käufer vor seiner Bestellung 
überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Für öffentliche Äußerungen des Ge-
schäftspartners oder sonstiger Dritter (z. B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

(2) Voraussetzung der Geltendmachung von Mängelansprüchen ist, dass der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
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Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Mängelrügen des Kunden haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dies spätestens innerhalb von 5 Tagen schriftlich anzuzeigen, 
wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rüge-
pflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von 5 Tagen ab Lieferung 
schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der 
Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen.

(3) Bei Mängelansprüchen dürfen Zahlungen des Kunden nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Kunde darf Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine 
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Kunden besteht nicht, wenn seine Mängelanspruche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, 
die uns entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.

(4) Der Kunde hat uns Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Unser Recht, die Nach-
erfüllung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurück-
treten oder die Vergütung mindern. 

(6) Mängelanspruche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheb-
licher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
nicht sachgemäßer Installation bzw. Inbetriebnahme sowie infolge unsachgemäßer Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 
durch den Kunden oder Dritte, infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Fehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß 
Änderungen, Ein-/Ausbau- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelanspruche. 

(7) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen sind insoweit ausge-
schlossen, als die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als 
der Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. Dies gilt entsprechend für Aufwendungsersatzanspruche des Kunden gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäu-
fers), vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. 

(8) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der 
Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelanspruche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

(9) Ansprüche auf Gewährleistung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt ausschließlich nur 
für Verträge, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Im Rechtsverkehr mit Verbrauchern verbleibt es bei den gesetzlichen 
Gewährleistungsfristen. Die Gewährleistungsfrist von 12 Monaten gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt, 
insbesondere gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) 
BGB, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Auf-
wendungsersatzanspruche des Kunden gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) verjähren ebenfalls in 12 Monaten ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn, vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. Die gesetz-
lichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. Die Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall ebenfalls unberührt.

(10) Schadensersatzanspruche des Kunden wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem 
Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere als die in 
§ 10 dieser AGB geregelten Ansprüche des Kunden wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 

§ 11 Produktklassifizierung, Auftragsstornierung, Rückgaberecht

(1) Die Artikel sind in unserer Preisliste in die Klassifizierung A, B und C eingeteilt. A-klassifizierte Artikel werden mit Lagerbe-
stand geführt. B-Artikel sind nicht bestandsgeführt. Es handelt sich um Artikel, die von der Bauweise gleich sind oder sich nur 
geringfügig unterscheiden. C-Artikel sind Sonder- und Spezialteile, die auftragsbezogen einmalig gefertigt werden.

(2) Eine Auftragsstornierung ist nur positionsweise für A-klassifizierte Artikel unserer jeweils gültigen Preisliste bis 5 Werktage 
vor dem geplanten Liefertermin möglich. Im Falle einer Auftragsstornierung werden pauschalierte Rücktrittskosten von 5 % 
der stornierten Auftragssumme, mindestens jedoch 25,00 € berechnet. Es bleibt uns nachgelassen, höhere Rücktrittskosten 
nachzuweisen und zu berechnen. Dem Kunden steht es frei, nachzuweisen, dass niedrigere Rücktrittskosten entstanden sind. 

(3) Es können A-klassifizierte Artikel aus der aktuellen Preisliste, mit Ausnahme von Schächten, Beton und Partikelabscheidern 
im wiederverkaufsfähigen Zustand zurückgegeben werden. Die Rücknahme erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung, innerhalb 
von 1 Monat ab Rechnungsdatum. Im Falle einer vertragsgemäßen Rückgabe werden pauschalierte Rücktrittskosten von 30 % 
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der zurückgegebenen Artikel, mindestens jedoch 25,00 € berechnet. Es bleibt uns nachgelassen, höhere Rücktrittskosten 
nachzuweisen und zu berechnen. Dem Kunden steht es frei, nachzuweisen, dass niedrigere Rücktrittskosten entstanden sind. 

§ 12 Sonstige Haftung

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer 
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) 
wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 13 Datenschutz

Die Informationen zum Datenschutz i.S.d. Art. 13 DSGVO sind unseren Datenschutzhinweisen zu entnehmen. Die jeweils 
gültigen Datenschutzhinweise sind unter unter www.raab-gruppe.de/datenschutz abrufbar.

§ 14 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Diese Regelung gilt nur, wenn der Kunde Kaufmann i. S. d. Handels-
gesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.


